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RS OGH 1968/5/21 8Ob122/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1968

Norm

ABGB §484

ABGB §1295 Abs2 III

Rechtssatz

Keine Anbringung von nach außen aufgehenden Flügeln einer elektrischen Zähler- und sicherungstafel in der

Hausmauer und keine Anbringung einer Stange zum Anlehnen von Fahrrädern an dieser Mauer in Erweiterung des

Zugangs- und Hammerschlagsrechtes. Im Verbot liegt keine Schikane.
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